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AUSZUG AU~DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES
~DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

25, Fehruar 1977 Nr. 1242

L~Lz~. H
Die ~ ~eremeindeBel~ch unterbreitet dem Regierungsrat

den ~ Strassen— und B linienlan11D2rfmatt“ zur Ge

nehmigung.

Be1~~ch besitzt bereits verschiedene vom Regierungsrat ge

nehmigte Bebauungspläne. Ueber das Gebiet ~Dorfmatt~ besteht

~in ~ebauungsplan, welcher mit RRB Nr. 1743 vorn 9. Mai 1950

i~echbsgü1tig wurde. Dieser wird durch den vorliegenden Zonen—,

Strassen— und ]3aulinienplan geringfügig abgeändert. Die

Strassenführungen sowie die Baulinien werden tei~lweise ver

schoben, Die Negverbindung zwischen, der Dorf~strasse und der

Kaselfeldstrasse westlich der Grünzone wird durch eine Stich—

strasse mit 5 m Breite und einem Kehrplatz in der Mitte er

setzt. Der südliche Teil des alten Weges bleibt als Fussweg

(Trottoir) bestehen, Die Parzelle GB Nr. 774 wird neu der

Wohnzone W 1 zugeteilt. Das Grundstück nördlich der Dorf—

strasse GB Nr. 853 wird teilweise von der Wohnzone W 1 in

die Gewerbezone umgezont.

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vorn 8~ April

bis 7. Mai 1976. Während der gesetzlichen Frist wurde keine

Einsprach.e eingereicht.,~.so.. dass der Gemefr i~at~ dc~nZonen—,

St~~sen— und Bauli~iiön~lan ~‘Dorfmatt~‘ an de~ Sitzung vorn

31. Mai 1976 aufgrund von § 15 des kant. Baugesetzes ge

nehmigt hat,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,

Materiell sindk~ii~ie Bemerkungen anzubrin~en,
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Es wird

beschlossen:

1. Der Zonen—, Strassen— und )3aulinienplan ~‘Dorfmatt“ der

Einwohnergemeinde Bellach wird genehmigt.

2. ‚Die ai,~d,e :Bellac.h.wird verhalten, dem. Amt für Raum—

planung bis zum 50. April 1977 noch 4 Pläne, wovon 1 Exemplar

auf Leinwand aufgezogen, zuzustellen. Die Pläne sind mit

dem Genehrnigungsvermerk der Gemeinde zu versehen,

5, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit
dem vorliegenden in Widerspruch stehen.

Genehmigungsgebühr: Fr. 200~-—
Publikationskosten: Fr. 18.—— (Staatskanzlei I~Ir. 258 ) RE

Fr. 218.——
Der Staatss~reiber:

Bau—Departement (2) Gr
Kant, I-Iochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Amt für Wasserwirtschaft (2)
Rechtsdienst des Dau—Departementes
Amt für Raumplanung (5), mit Akten und l~en. Plan
Kr~isbauamt 1, 4500 Solothurn, mit 1 ~en, Plan fol~t s äter
Amtschreiberei Lebern, 4500 Solothurn, mitl ~en. Plan ±‘ol t

Kant. Finanzverwaltung (2)
Sekretariat der Katasterschatzung (2), ~~len.PI~~folb

Ammannamt der EG, 4512 Bellach
Bauverwaltung der EG, 4512 Bellach, ~tle1a.Pla1afol:t

Ingenieurbüro Emch + Berger, Schö~grünstr. 55,, 4500 Solothurn

Amtsblatt Publikation:

Der Zonen—, Strassen— und Baulinienplan ~Dorfmatt~ der
Einwohnergemeinde Bellach wird genehmigt.


